
Sie bitten darin um Übersendung der nach § 31 der Anreizregulierungs- seite2von4

verordnung (ARegV) zu veröffentlichenden Daten der Stromverteilnetz-
betreiber im Zuständigkeitsbereich der Regulierungskammer Nordrhein-
Westfalen. Ausschlussgründe lägen lhres Erachtens nicht vor.

il.

lhr Antrag ist unbegründet, weil schon der Anwendungsbereich der ange-
führten Rechtsvorschriften nicht eröffnet ist und darüber hinaus der Her-

arsgabe der Dater Ausschlussgründe entgegenstehen.

' ':a--a: ons'ie ne isgesez NR\',1

De'A^r'rendungsbereich des IFG NR\r/ ist nicht eröffnet. denn nach § 4
ADs 2 IFG NRW gehen besondere Rechtsvorschriften über den Zugang
zu amtlichen lnformationen den Vorschriften dieses Gesetz vor. Die Ver-
ör-fentlichung von Daten der Netzbetreiber ist in § 31 ARegV besonders
geregelt, so dass daneben für die Anwendung des IFG NRW kein Raum
bleibt.

Unabhängig davon ist nach § 8 S. 1 IFG NRW ein Antrag auf lnforma-
tionszugang abzulehnen, soweit durch die Übermittlung der lnformatio-
nen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offenbart würden und dadurch
ein wirtschaftlicher Schaden entstehen würde. Die Regulierungskammer
Nordrhein-Westfalen und andere Regulierungsbehörden befinden sich
derzeit in gerichtlichen Auseinandersetzungen um die Frage, ob durch

§ 3'1 ARegV rechtmäßigerweise die Veröffentlichung der dort genannten
Daien der Netzbetreioer angeorcinet vueroen durfte oder ob dem der
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen entgegensteht.

Diese Frage ist von den zuständigen Kartellsenaten der Oberlandesge-
richte uneinheitlich entschieden worden; eine abschließende Entschei-
dung wird daher der Bundesgerichtshof treffen müssen. Dort sind meh-
rere Verfahren- auch der Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen - zu
diesem Thema anhängig. Der Entscheidung des Bundesgerichtshofs
kann nicht durch die Herausgabe der Daten vorgegriffen werden, zumal
sie nicht rückholbar wäre.


